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senbahnen und Bergbau sowie dem ITSV Rechenzen-
trum. Im Rahmen dieser Videokonferenz werden die-
se Listen durchgesehen, relevante Einträge besprochen 
und direkt Entscheidungen zur Lösung getroffen.
Pro teilnehmenden Träger sind die organisatorischen 
Umsetzungsprojektleiter sowie die Fachbereiche ver-
treten, ebenso wie die IT bzw. die Koordinatoren der 
Standardprodukte. In einer durchschnittlichen Video-
konferenz werden somit etwa zwölf Standorte zusam-
mengeschaltet, sodass täglich um zehn Uhr eine Kon-
ferenz mit etwa 50 Teilnehmern stattfindet.
Das Videokonferenzsystem funktioniert sehr gut. 
Einwahlen in die Konferenz aus Videokonferenzräu-
men sowie von unterwegs (via Internet) funktionie-
ren perfekt. Die Gesprächsdisziplin ist bei allen Be-
teiligten sehr hoch und die Zeitvorgaben werden 
präzise eingehalten. 
Um rasch auf komplexere Situationen reagieren zu 
können bzw. längere Diskussionen zu führen, kann die 
Einsatzleitung beim Aussenden der Unterlagen zur Vi-
deokonferenz eine Besprechung von Vertretern der 
Fachbereiche aus den Gebietskrankenkassen verlan-
gen. Diese findet im Anschluss an die Videokonferenz 
statt und hat ebenfalls eine harte zeitliche Vorgabe. 
Des Weiteren wird jeden Tag ein abgestimmtes über-
greifendes managementtaugliches Lagebild mit den 
aktuellen Entwicklungen und einem Ausblick erstellt 
und SV-weit kommuniziert.

Die ersten Tage …
Der 2. Jänner 2019 war der erste Tag, an dem die Sta-
bilisierungszentrale ihren Betrieb aufgenommen hat. 
Obwohl dieser Tag in der Regel nicht gerade dafür 
bekannt ist, einen Höchststand an Personal zu haben, 
nahmen bei der allerersten Zusammenkunft über 60 
Personen an der Stabilisierungsvideokonferenz teil. 
Obwohl die weiteren Tage im Jänner 2019 weitge-
hend ohne Zwischenfälle verliefen, gab es täglich 
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Die Einführung der monatlichen Beitragsgrundlagen-
meldung war und ist nicht nur eine besondere Heraus-
forderung für die Lohnsoftware und die Dienstgeber, 
sondern auch für die gesamte Sozialversicherung. Um 
die Inbetriebnahme bestmöglich umzusetzen, wurde 
bereits im Vorfeld beschlossen, in der Sozialversiche-
rung eine „Stabilisierungszentrale“ im Rahmen des 
mBGM-Programms aufzusetzen. In der Stabilisie-
rungszentrale laufen täglich sämtliche Fehlerberichte 
aus allen relevanten Systemen zusammen. Durch den 
Zusammenschluss aller notwendigen Bereiche, kön-
nen Probleme rasch erkannt und unmittelbar einer Lö-
sung zugeführt werden. Die Mitarbeiter der Stabilisie-
rungszentrale stellen diese in Form von mehreren 
Listen täglich zusammen. Diese beinhalten:
l	Sämtliche relevanten Applikationsfehler und -prob-

leme in den SV-Produkten 
l	Wichtige allgemeine Themen im Bereich der inter-

nen Verarbeitung bzw. allgemeine Hinweise, sowie 
der externen Kommunikation

l	Problemstellungen bzw. Fehlermeldungen bei 
Lohnsoftwareherstellern

Die Abarbeitung der Themen erfolgt in einer täglichen 
30-minütigen Videokonferenz mit allen Gebietskran-
kenkassen, ausgewählten Produktherstellern bzw. 
Standardprodukten, der Versicherungsanstalt für Ei-
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Ab dem 1. Jänner 2019 ersetzt die mBGM die bestehenden Meldeprozesse. Die 
mBGM führt die bisher drei getrennten Meldeprozesse (Versicherungsverlauf, monat-
liche Beitragsabrechnung und jährliche Grundlagenmeldung) zusammen. Es kommt 
somit zu einer deutlichen Vereinfachung des Meldeprozesses („aus 3 mach 1“). Zu-
sätzlich wurde das frühere Beitragsgruppenschema durch ein neues Tarifsystem 
ersetzt. Im Tarifsystem kommen die meisten Dienstgeber nur mehr mit einem sehr 
geringen Set an Beschäftigtengruppen aus, wodurch die Handhabung für den An-
wender deutlich vereinfacht wird. Außerdem wurde eine elektronische Kommunika-
tionsschiene zum Dienstgeber geschaffen, das sogenannte Clearing. Die komplexe 
Lohnfindung durch den Lohnverrechner im Vorfeld der Meldung an die Sozialversi-
cherung hat sich durch die Einführung der mBGM nicht verändert. Diese basiert auf 
umfassenden gesetzlichen Regelungen sowie den kollektivvertraglichen Vorgaben. 
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dacht ist eine Art „einfacher Meldemodus“, wie er im 
Bereich der Privathaushalte derzeit vorgesehen ist.
Nicht nur die SV-eigene Lohnsoftware, sondern auch 
alle anderen Lohnsoftwareprodukte werden umfas-
send betreut. Die SV-internen Berichte beinhalten 
auch Informationen über das jeweils verwendete 
Lohnsoftwareprodukt. Werden grobe Meldefehler 
oder andere wesentliche Auffälligkeiten festgestellt 
und stellt sich im Dialog mit dem betroffenen Dienst-
geber heraus, dass es sich um ein Softwareproblem 
handeln könnte, wird dies ebenfalls im Rahmen der 
Stabilisierungszentrale erfasst. Nicht nur der jeweilige 
Kunde setzt sich mit seinem Lohnsoftwarehersteller 
in Verbindung, sondern auch der mBGM-Gesamtein-
satz informiert den Lohnsoftwarehersteller proaktiv 
über die vermutete Problemstellung und verfolgt auch 
die weitere Lösungsbeschreibung. Ziel ist es, so zeit-
nahe wie möglich potenzielle Probleme an den Pro-
dukthersteller zu kommunizieren, damit dieser in die 
Lage versetzt wird, Produktverbesserungen für seine 
Kunden umgehend durchzuführen.
Mit Stand vom 15. Februar 2019 ist die Abrechnungs-
periode Jänner 2019 nahezu abgeschlossen. Etwa 80 

kurze sinnstiftende Diskussionen, die ein Gewinn für 
alle Beteiligten waren.
Die technische Inbetriebnahme verlief reibungslos. 
Die Software-Produkte funktionieren und die Tages-
endverarbeitungen können in den entsprechenden 
Zeitfenstern abgeschlossen werden. Im Laufe des 
Jänners 2019 zeigte sich relativ rasch, dass vor allem 
die Bedienung der ELDA- Lohnsoftwareprodukte zu 
vielen Anrufen in den KV-Trägern führte. Um die Si-
tuation rasch zu verbessern, wurden zwei Task Forces 
ausgerufen. Eine Task Force operierte im Jänner un-
ter der Leitung der OÖGKK, um umgehend applika-
torische Verbesserungen innerhalb der ELDA- 
Lohnsoftwareprodukte umzusetzen. Innerhalb von 
nur drei Wochen wurden unterstützende Vorbelegun-
gen von Werten in der Software hinzugefügt sowie 
ein Vorlagensystem eingebaut. Durch diese Vorlagen 
ist der Benutzer in der Lage mit wenigen Mausklicks 
ganze mBGMs zu erzeugen. Weiters wurden Kopier-
funktionen ergänzt, um sich wiederholende Abrech-
nungen mit wenigen Mausklicks zu erstellen. Die 
vom ELDA-CC umgesetzten Sofortmaßnahmen ver-
besserten die Handhabung der ELDA-Lohnsoft-
wareprodukte wesentlich.
Die zweite Task Force – unter der Leitung des mBGM-
Gesamteinsatzes – hat für die ELDA-Lohnsoft-
wareprodukte Hilfestellungen für die Anwender er-
stellt und bereitgestellt. Mehrere Videos und 
Ausfüllanleitungen wurden erstellt und eine Link- 
sammlung zusammengestellt. Diese Hilfestellungen 
wurden gesammelt und auf einer eigenen Webpräsenz 
bereitgestellt – http://dienstgeberhilfe.elda.at. 
Beide Task Forces haben Ende Jänner 2019 ihre Ar-
beit erfolgreich beendet – die Ergebnisse wurde gelie-
fert und befinden sich abrufbar im Internet bzw. pro-
duktiv in den Softwareprodukten.
Um die Gruppe der Dienstgeber mit einer sehr gerin-
gen Anzahl an Dienstnehmern und geringem beitrags-
rechtlichem Wissen noch besser in der Bedienung der 
ELDA-Lohnsoftwareprodukte zu unterstützen, wird 
es im ersten Halbjahr 2019 weitere Verbesserungen in 
den ELDA-Lohnsoftwareprodukten geben. Ange-
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Prozent der monatlichen Beitragsgrundlagenmeldun-
gen für diesen Beitragszeitraum liegen vor. Der An-
teil der Clearingfälle ist zum jetzigen Zeitpunkt ge-
ringer als erwartet – er liegt bei etwa fünf Prozent der 
Meldungen. Innerhalb der Stabilisierungszentrale 
werden die Clearingmeldungen sowie die Abrech-
nungen sehr genau beobachtet und Verbesserungspo-
tentiale rasch umgesetzt.
In folgenden Bereichen wurden bereits Optimierun-
gen erzielt 
l	Aktuell entstehen Clearingfälle, die eine Abwei-

chung von einem Cent aufweisen. Diese entstehen 
dadurch, dass einzelne Lohnsoftwareprodukte die 
DG- und DN-Anteile mit einer anderen Berech-
nungsmethodik berechnen als die GKK, wodurch 
es zu dieser Differenz kommen kann. Die Berech-
nungsmethodik wurde zwar mehrfach durch die 
SV vorgestellt, trotzdem haben einzelne Lohnsoft-
warehersteller diese nicht umgesetzt, was zu dem 
oben genannten Fehler führt. Aus dem mBGM-
Programm wird daher ein Informationsschreiben 
für die betroffenen Lohnsoftwarehersteller erstellt, 
damit dies in der jeweils betroffenen Lohnsoftware 
geändert werden kann.

l	Eine weitere Problemstellung betrifft Namensab-
gleiche mit der Zentralen Partnerverwaltung (ZPV) 
der Sozialversicherung, in der der Versichertenna-
me anders geschrieben wird. Etwa 50 Prozent der 
Problemfälle beruhen auf anders gespeicherten 
Umlauten. Von den restlichen Problemfällen ent-
fiel eine Vielzahl auf eine Verwechslung von Vor- 
und Familiennamen in der Meldung. Diese Prüfun-
gen werden für etwa zwei Monate ausgesetzt, 
damit sich die Dienstgeber aktuell nicht zusätzlich 
mit diesen Problemfeldern auseinandersetzen müs-
sen und dadurch gegebenenfalls die wichtigeren 
beitrags- und versicherungsrechtlichen Fragestel-
lungen übersehen. Dies stellt nur eine kurzfristige 
Maßnahme dar, da diese Prüfung in etwa einem 
Viertel der Fälle die gewünschten Auffälligkeiten 
aufzeigt, die mögliche Verwechslungen vermuten 
lassen.

l	In WEB-BE-Kunden-Portal (Webeku) wurde im 
Bereich der Ansicht von Clearingfällen eine Ver-
besserung aktiviert. Diese sorgt dafür, dass die neu-
esten Clearingfälle zuerst angezeigt werden. Der 
zugrundliegende Kritikpunkt war, dass manche 
Clearingfälle, die fachlich nicht aufzulösen sind  
(z. B. Anforderung einer Versicherungsnummer), 
dauerhaft im System verbleiben.

Neben den täglichen operativen Videokonferenzen 
werden monatlich Gremiensitzungen abgehalten, um 
Prozessoptimierungen zu erkennen und rasch auf 
Kritikpunkte der Steuerberater, der Dienstgeber bzw. 
deren Interessensvertreter einzugehen sowie Lösun-
gen dafür zu erarbeiten.

Es wurden bereits  
Optimierungen erzielt  

und der technische  
Einsatz ist geglückt.  

Der organisatorische 
Einsatz wird in der Weise 

vollzogen, dass um- 
gehend auf System- 

de�zite reagiert  
werden kann.

INFORMATION

Die Stabilisierungsprozesse gelten für die ersten drei 
Abrechnungsperioden im Jahr 2019 (bis Mai 2019). 
Danach wird davon ausgegangen, dass die neuen 
Prozesse auf allen Seiten durch das dann schon mehr-
malige Durchspielen soweit verinnerlicht sind, dass 
die normalen Linienprozesse innerhalb der Sozial-
versicherung die weitere laufende Betreuung über-
nehmen können.
Trotz der derzeit sehr guten und positiven Entwick-
lung im Zuge der mBGM-Inbetriebnahme darf nicht 
darauf vergessen werden, dass alle Systemanwender 
– also sowohl KV-Träger, also auch Dienstgeber, 
Steuerberater und Lohnverrechner – in der derzeit 
laufenden Umstellungsphase eine kurze Zeit einer 
Doppelbelastung ausgesetzt sind. Im ersten Halbjahr 
2019 erfolgen Abrechnungen aus dem Jahr 2018 im 
Altsystem, sowie Abrechnungen im Neusystem. 
Nach der Umstellungsphase (erstes Halbjahr 2019) 
wird bis auf Ausnahmen nur mehr im Neusystem ge-
lebt, wodurch die Vorteile der mBGM erst wirklich 
für die Beteiligten spürbar werden. 
Die digitale Kommunikation – vor allem im Bereich 
des Clearings – ermöglicht eine rasche Erkennung der 
Meldeprobleme. Im neuetablierten SV-Clearingbe-
reich wird es in den nächsten Jahren durch die weiter 
verfeinerten und angepassten Fehlerhinweise zu we-
niger notwendigen Interaktionen zwischen Sozialver-
sicherung und Dienstgebern kommen. 
Vor allem die digitale Kommunikation ist in den 
Lohnsoftwareprogrammen sehr unterschiedlich ab-
gebildet. Ob und wie stark es hier zu einer Vereinfa-
chung des Gesamtprozesses für den Lohnverrechner 
bzw. Dienstgeber kommt, ist somit von der verwen-
deten Lohnsoftware stärker als bisher abhängig. Die  
Sozialversicherung weist seit vielen Jahren alle 
Lohnsoftwarehersteller darauf hin, im Interesse der 
eigenen Kunden (also der Dienstgeber der Sozialver-
sicherung), eine bestmögliche Anbindung des Tarif-
systems und des SV-Clearingsystems umzusetzen, 
um einen möglichst hohen Grad an Automatisierung 
bzw. Benutzerunterstützung zu erreichen.
Abschließend kann festgehalten werden, dass der 
technische Einsatz geglückt ist und der organisatori-
sche Einsatz in der Weise vollzogen wird, dass umge-
hend auf Systemdefizite reagiert werden kann. Die 
derzeitige nur kurzzeitig andauernde Doppelbela-
stung kann nicht verhindert werden. Die Sozialversi-
cherung hat Ihre Kapazitäten aufgestockt, um best-
möglich für ihre Kunden und Partner erreichbar zu 
sein bzw. Arbeitsanleitungen publiziert, um auch im 
Fall einer Nicht-Erreichung ein Service zu garantie-
ren bzw. zu bieten.
Diese gemeinsame Erfolgsgeschichte der Sozialversi-
cherung hätte ohne das persönliche Engagement und 
dem Durchhaltvermögen aller Beteiligten nicht er-
zählt werden können.


